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6.12  Bemessung- 
Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
Zentrische und exzentrische 
beanspruchung 
 
Nachweisformat 
 

RdEd N     N ≤  (1)

 
NEd Bemessungswert der einwirkenden Nor-

malkraft 
NRd   Bemessungswert des Bauteilwider-

standes 
Der Einfluss von Lastexzentrizitäten wird durch 
eine Reduzierung des Bemessungswertes des 
Bauteilwiderstandes berücksichtigt. 

 

Vereinfachtes Berechnungsverfahren 

dRd f · A ·   N Φ=  (2)

mit:  

Φ der Abminderungsfaktor zur Berück-
sichtigung der Schlankheit der Wand 
und von Lastexzentrizitäten 
Φ =  min (Φ1,  Φ2, Φ3) 

A Gesamtfläche des Querschnitts. Ge-
mauerte Querschnitte, deren Flächen 
kleiner als 400 cm

2
 sind, sind als tra-

gende Teile unzulässig. Beim Nach-
weis, dass dieser Mindestquerschnitt 
eingehalten ist, sind alle Schlitze und 
Aussparungen zu berücksichtigen; 

fd Bemessungswert der Mauerwerks-
festigkeit 

 
M

k
d

ff
γ

⋅η=  

fk charakteristische Druckfestigkeit nach 
Tab. 6.12-1 und 6.12-2 

η der Abminderungsbeiwert zur Berück-
sichtigung von Langzeitwirkung und 
weiterer Einflüsse; η ist im Allgemeinen 
mit 0,85 anzunehmen; in begründeten 
Fällen, z. B. Kurzzeitbelastung, dürfen 
auch größere Werte für η (mit η ≤ 1) 
eingesetzt werden; bei außergewöhn-
lichen Einwirkungen gilt generell η = 1; 

γM Teilsicherheitsbeiwert für das 
 Material nach Tab. 6.12-2 
 
 
 

 
 

Tab. 6.12-1: Charakteristische Druckfestigkeit fk für Mauerwerk 
mit Normalmörtel nach DIN 1053-100:2007-09  

Stein-
festig-
keits- 
klasse 

Mörtelgruppe 

I 
N/mm² 

II 
N/mm² 

IIa 
N/mm² 

III 
N/mm² 

IIIa 
N/mm² 

2 0,9 1,5 1,5a — — 

4 1,2 2,2 2,5 2,8 — 

6 1,5 2,8 3,1 3,7 — 

8 1,8 3,1 3,7 4,4 — 

10 2,2 3,4 4,4 5,0 — 

12 2,5 3,7 5,0 5,6 6,0 

16 2,8 4,4 5,5 6,6 7,7 

20 3,1 5,0 6,0 7,5 9,4 

28 — 5,6 7,2 9,4 11,0 

36 — — — 11,0 12,5 

48 — — — 12,5b 14,0b 

60 — — — 14,0b 15,5b 

a
fk = 1,8 N/mm2 bei Außenwänden mit Dicken ≥ 300 mm. Diese Erhöhung gilt jedoch 

nicht für den Nachweis der Auflagerpressung nach 8.9.3. 
b
Die Werte fk ≥ 11,0 N/mm2 enthalten einen zusätzlichen Sicherheitsbeiwert zwi-

schen1,0 und 1,17 wegen Gefahr von Sprödbruch. 
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Abminderungsfaktoren Φ: 

a) bei Biegebeanspruchung: (z.B. Windscheiben) 

b
e · 2  11 =Φ=Φ  (3)

Dabei ist  

b die Länge der Windscheibe bei Schei-
benbeanspruchung bzw. b = d bei   
Plattenbeanspruchung, wobei d die 
Wanddicke ist; 

e  = MEd / NEd 
 die Exzentrizität der Last; zum Lastfall 

max M + min N; 
MEd  = γF · MEk 
 der Bemessungswert des Biegemo-

mentes; bei Windscheiben gilt 
MEd = 1,5 · HWk · hW; 
 eventuell vorhandene Exzentrizitäten 

der Normalkraft sind zusätzlich zu be-
rücksichtigen; 

 

Bei Exzentrizitäten e > b / 6 bzw. e > d / 6 sind 
rechnerisch klaffende Fugen vorausgesetzt. Die 
Randdehnung ist dabei zu begrenzen. 
 
b) bei Knickgefahr: 

Dabei ist 

hK Knicklänge  
d  Dicke des Querschnittes 

 
Schlankheiten hk/d > 25

 

 sind nicht zulässig. 

c) Traglastminderung durch den Deckendreh-
winkel bei Endauflagern auf Außen- und        
Innenwänden 

 
Bei Decken zwischen Geschossen 

Für Deckenstützweiten l ≤ 4,20 m:   

Für Deckenstützweiten 4,20 < l ≤ 6,0 m:  

 für fk  ≥ 1,8 N/mm2
    

 
0,9  6l/  - 1,63 ==Φ=Φ  (6)

  für fk  < 1,8 N/mm2
  

0,9  5l/  - 1,63 ==Φ=Φ  (7)

Bei Decken im obersten Geschoss (z.B. Dachde-
cken): 

Für alle Deckenstützweiten  

33,03 =Φ=Φ  (8)  

Dabei ist l die Deckenstützweite in m. 
Wird die Traglastminderung infolge Deckendreh-
winkel durch konstruktive Maßnahmen, z. B. Zen-
trierleisten, vermieden, so gilt unabhängig von der 
Deckenstützweite Φ3 = 1,0. 
 
Außergewöhnliche Einwirkungen auf Wände 
 
Bei zweiseitig gehaltenen Wänden mit Wand-
dicken d < 175 mm und mit Schlankheiten 
hk / d > 12 sowie Wandbreiten < 2,0 m ist der Ein-
fluss einer ungewollten horizontalen Einzellast 
H = 0,5 kN, die als außergewöhnliche Einwirkung 
Ad in halber Geschosshöhe angreift, nachzu-
weisen. Sie darf als Linienlast über die Wand-
breite gleichmäßig verteilt werden. Der Bemes-

Tab. 6.12-2: Charakteristische Druckfestigkeit fk für 
Mauerwerk mit Dünnbett- und Leichtmörtel nach DIN 
1053-100:2007-09  

Stein-
festig-
keits- 
klasse 

Dünnbettm
örtela 

Leichtmörtel 

LM 21 LM 36 

N/mm² N/mm² N/mm² 

2 1,8 1,5 (1,2)b 
1,5 (1,2)b 

(1,8)c 

4 3,4 2,2 (1,5)d 2,5 (2,2)e 

6 4,7 2,2 2,8 

8 6,2 2,5 3,1 

10 6,6 2,7 3,3 

12 6,9 2,8 3,4 

16 8,5 2,8 3,4 

20 10,0 2,8 3,4 

28 11,6 2,8 3,4 
a Anwendung nur bei Porenbeton-Plansteinen nach DIN V 4165 und bei 
Kalksand-Plansteinen. Die Werte gelten für Vollsteine. Für 
Kalksand-Lochsteine und Kalksand-Hohlblocksteine nach DIN V 106-1 
gelten die entsprechenden Werte der 0 bei Mörtelgruppe III bis Steinfestig-
keitsklasse 20. 
b Für Mauerwerk mit Mauerziegeln nach DIN V 105-1, DIN V 105-2, 
DIN 105-3 und DIN 105-4 gilt fk = 1,2 N/mm². 
c fk = 1,8 N/mm2 bei Außenwänden mit Dicken ≥ 300 mm. Diese Erhöhung 
gilt jedoch nicht für den Fall der Fußnote b und nicht für den Nachweis der 
Auflagerpressung nach 8.9.3. 
d Für Kalksandsteine nach DIN V 106-1 der Rohdichteklasse ≥ 0,9 und 
Mauerziegel nach DIN V 105-1, DIN V 105-2, DIN 105-3 und DIN 105-4 gilt 
fk = 1,5 N/mm². 
e Für Mauerwerk mit den in Fußnote d genannten Mauersteinen gilt 
fk = 2,2 N/mm². 

 

2
K

2 d
h

0011,085,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−=Φ=Φ  (4)

9,03 =Φ  (5)
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sungswert der Einwirkungen für die außer-
gewöhnliche Bemessungssituation ist nach An-
hang A, Gleichung (A.3) DIN  
 
1053-100 zu ermitteln. Der Nachweis darf jedoch 
entfallen, wenn  

eingehalten ist. 
 
Dabei ist 

H = 0,5 kN die horizontale Einzellast; 
A der Wandquerschnitt b · d für Wände 

mit Wandbreite b < 2,0 m. 
 
Abb. 6.12-1 zeigt den Ansatz einer ungewollten  
Einzellast in halber Wandhöhe.  
 
 
Nachweis der Knicksicherheit bei größeren  

Exzentrizitäten 
Der Faktor Φ2 berücksichtigt im vereinfachten 
Verfahren die ungewollte Ausmitte und die Ver-
formung nach Theorie II. Ordnung. Dabei ist vo-
rausgesetzt, dass in halber Geschosshöhe nur  
 
Biegemomente aus Knotenmomenten und aus 
Windlasten auftreten. Greifen größere horizontale 
Lasten an oder werden vertikale Lasten mit grö-
ßerer planmäßiger Exzentrizität eingeleitet, so ist 
der Knicksicherheitsnachweis nach dem        
genaueren Verfahren zu führen. Abb. 6.12-2 zeigt 
zwei Beispiele für den Versatz von Wänden. 
 
Ein Versatz der Wandachsen infolge einer Ände-
rung der Wanddicken gilt dann nicht als größere 
Exzentrizität, wenn der Querschnitt der dickeren 
tragenden Wand den Querschnitt der dünneren 
tragenden Wand umschreibt. 
 
Genaueres Berechnungsverfahren 
 
Nachweis am Wandkopf bzw. -fuß: 

du,oRd fAN ⋅⋅Φ=  mit (10)

d
e

21 u,o
u.o −=Φ  (11)

Nachweis in halber Geschosshöhe: 
 

dmRd fAN ⋅⋅Φ=  mit (12)

d
e21

d
h024,0)

d
e21(14,1 mKm

m −≥⋅−−⋅=Φ (13)

Dabei ist 
hK / d die Schlankheit der Wand (Verhältnis 

der Knicklänge zu Wanddicke); 
 Schlankheiten hK / d > 25 sind nicht 

zulässig; 
eo,u die Exzentrizität der einwirkenden Last 

NEo,u,d infolge des Biegemomentes 
MEo,u,d insbesondere aus Decken-
einspannung und Wind. 

Es gilt: 
eo,u = MEo,u,d / NEo,u,d ≥ 0,05 d; 
 
MEo,u,d  Bemessungswert des einwirkenden 

Moments am Wandkopf oder -fuß 
NEo,u,d  Bemessungswert der einwirkenden 

Normalkraft am Wandkopf oder -fuß 
d  Wanddicke 

k

K

fA
H100020

d
h

⋅
÷−≤  (9)

b < 2 m

d < 17,5 cm

H = 0,5 kN

h/
2

h/
2

h
/d

 >
 1

2
k

Abb. 6.12-1:  Ansatz einer ungewollten horizontalen Einzellast 
bei zweiseitig gehaltenen dünnen Wänden [6.12-4] 

 

Abb. 6.12-2: Beispiele zur Einstufung von Lastexzentrizitäten 
[6.12-4] 
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a1 l1 

A1 

e 
d 

em die Exzentrizität der einwirkenden Last 
Nm,d in halber Geschosshöhe.  

Es gilt: 
 
em = em0 + emk = MEmd / NEmd + ea + emk; 
 
MEmd  Bemessungswert des einwirkenden 

Moments am Wandkopf oder -fuß 
NEmd  Bemessungswert der einwirkenden 

Normalkraft am Wandkopf oder -fuß 
em0 die Exzentrizität infolge der plan-

mäßigen Biegemomente MEmd in halber 
Geschosshöhe, insbesondere aus De-
ckeneinspannung und Wind nach 9.2.5 
der DIN 1053-100 sowie aus unge-
wollter Ausmitte ea; 

ea   = hK/ 450 die ungewollte Ausmitte. Sie 
kann über die Wandhöhe parabolisch 
angenommen werden; 

emk die Exzentrizität in halber Geschoss-
höhe infolge Kriechen. Falls kein ge-
nauerer Nachweis erfolgt, ist folgende 
Abschätzung zulässig: 

 für hk /d > 10: 
emk   = 0,002 · ϕ∞ · hK · d/e 0m  
 für hk/d ≤ 10: emk = 0; 
  ϕ∞ der Rechenwert der Endkriechzahl 

nach Tabelle 3 der DIN 1053-100. 
 
 
Einzellasten und Teilflächenpressung 
 
Werden Wände durch Einzellasten belastet, so ist 
die Aufnahme der Spaltzugkräfte konstruktiv  
sicherzustellen. Dies kann bei sorgfältig aus-
geführtem Mauerwerksverband als gegeben an-
genommen werden. Die Spaltzugkräfte können 
auch durch Bewehrung oder Stahlbetonkonstruk-
tionen aufgenommen werden.  
 
Ist die Aufnahme der Spaltzugkräfte konstruktiv 
gesichert, so darf die Druckverteilung unter den 
konzentrierten Lasten innerhalb des Mauerwerks 
unter 60° angesetzt werden, s. Abb. 6.12-3. Der 
höher beanspruchte Wandbereich darf in höherer 
Mauerwerksfestigkeit ausgeführt werden. Abschn. 
8.5  von DIN 1053-100 ist dabei zu beachten. 

60° 60° 60°

Abb. 6.12-3: Lastverteilung unter einem Auflager eines Trägers 
[6.12-4] und eines Sturzes 

Vereinfachtes Verfahren  
 
Wird nur die Teilfläche A1 (Übertragungsfläche, s. 
Abb. 6.12-4) eines Mauerwerksquerschnittes 
durch eine Einzellast Fd, z. B. unter Balken, 
Unterzügen, Stützen usw., mittig oder ausmittig 
belastet, dann darf A1 mit folgender Teilflächen-
pressung σ1d belastet werden: 
 

M

k

1

d
d1

f
A
F

γ
⋅η⋅α

≤=σ  (14)

 
Dabei ist 
Fd  Bemessungswert der Einzellast 
A1 Lasteinleitungsfläche nach Abb. 6.12-4 
α  Vergrößerungsfaktor (infolge mehrach-

sigem Spannungszustand)  
η  Dauerstandsfaktor 
fk charaktreristische Druckfestigkeit 
γM  Teilsicherheitsbeiwert auf der Wider-

standsseite 
 
Der Wert α nach Gl. (14) darf  

auf α = 1,3 vergrößert werden, 
 
 
 

 

       Abb. 6.12-4: Definitionen bei Teilflächenpressung 
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wenn folgende Voraussetzungen (s. auch Abb. 
6.12-4) eingehalten sind: 
 
- A1 ≤ 2 d 2 , 
- e < d / 6, 
- a1 > 3 l1. 

 
Dabei ist 
d Wanddicke 
e Exzentrizität der Lasteintragungsfläche 

A1 
a1 der Abstand der Teilfläche vom nächs-

ten Rand der Wand in Längsrichtung 
l1 die Länge der Teilfläche in Längs-

richtung. 
 
Ein genauerer Nachweis ist zulässig. 

Dieser Nachweis ersetzt nicht den Nachweis der 
gesamten Wand und ihrer Knicksicherheit. Dieser 
ist zusätzlich zu führen. 
 
Genaueres Verfahren 
 
Der Wert α nach Gl. (14) darf auf 

5,1
l
a1,01

1

1 ≤⋅+=α  (15)

vergrößert werden, wenn folgende Voraussetz-
ungen (s. auch  Abb. 6.12-4) eingehalten sind: 

- A1 ≤ 2 d 2, 

- e ≤ d / 6. 
 
Teilflächenpressung rechtwinklig zur Wand-
ebene 
 
Für Teilflächenpressung rechtwinklig zur Wand-
ebene gilt Gl. (14)  im vereinfachten Verfahren mit 
α = 1,3, im genaueren Verfahren mit Gl. (15) . Bei 
horizontalen Lasten Fd > 4,0 kN ist zusätzlich die 
Schubspannung in den Lagerfugen der belasteten 
Steine nachzuweisen. Bei Loch- und Kammer-
steinen ist z. B. durch Unterlagsplatten sicherzu-
stellen, dass die Druckkraft auf mindestens zwei 
Stege übertragen wird. 
 
 
Zug- und Biegezugbeanspruchung 
 
Zug- und Biegezugfestigkeiten rechtwinklig zur 
Lagerfuge dürfen in tragenden Wänden nicht in 
Rechnung gestellt werden. 

m

m

Orientierung der Zugspannung

mm

m

m
m

m

 
Abb. 6.12-5: Biegezugspannungsbeanspruchung senkrecht 
(links) und parallel (rechts) zur Lagerfuge aus [6.12-4] 

Nachweisformat 
 
Zugbeanspruchungen parallel zur Lagerfuge: 

M

2x
RdEd

fdnn
γ

⋅=≤  (16)

Biegezugbeanspruchungen parallel zur Lager-
fuge, s. Abb. 6.12-5: 

M

2x2
RdEd 6

fdmm
γ⋅

⋅=≤  (17)

Dabei ist 
d die Wanddicke; 
nEd der Bemessungswert der wirkenden 

Zugkraft; 
nRd der Bemessungswert der aufnehm-

baren Zugkraft je Längeneinheit; 
mEd der Bemessungswert des wirkenden 

Biegemomentes je Längeneinheit; 
mRd der Bemessungswert des aufnehm-

baren Biegemomentes je Längenein-
heit; 

fx2 die charakteristische Zug- und Biege-
zugfestigkeit parallel zur Lagerfuge; 

γ M der Teilsicherheitsbeiwert, 
 
Vereinfachtes Verfahren  
 
Charakteristische Zug- und Biegezugfestigkeit 

Die charakteristische Zug- und Biegezugfestigkeit 
fx2 parallel zur Lagerfuge ergibt sich aus 

2xDd0vk2x fmax24,0f4,0f ≤σ⋅+⋅=  (18)
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Dabei ist 
fvk0 die abgeminderte Haftscherfestigkeit 

nach Tab. 6.12-5; 
σDd der Bemessungswert der zugehörigen 

Druckspannung rechtwinklig zur Lager-
fuge; er ist i. d. R. mit dem geringsten 
zugehörigen Wert einzusetzen; 

max fx2 der Höchstwert der ansetzbaren Zug-
festigkeit parallel zur Lagerfuge nach 
Tab. 6.12-3 

 

 

 

 

 

 

Genaueres Verfahren 

Charakteristische Zug- und Biegezugfestigkeit 

Für die charakteristische Zug- und Biegezug-
festigkeit fx2 parallel zur Lagerfuge ist der kleinere 
der Werte nach Gl. (19) und Gl. (20) maßgebend: 
 

h
ü)f(f Dd0vk2xk ⋅σ⋅μ+=  (19)

²mm/N75,0f5,0f bz2xk ≤⋅=  (20)

Dabei ist 
fvko die abgeminderte Haftscherfestigkeit 

nach Tab. 6.12-5; 
μ der Reibungsbeiwert; es darf  μ = 0,6 

angenommen werden; 
σDd der Bemessungswert der zugehörigen 

Druckspannung rechtwinklig zur Lager-
fuge im untersuchten Lastfall; er ist im 
Regelfall mit dem geringsten zuge-
hörigen Wert einzusetzen; 

ü / h das Verhältnis Überbindemaß nach 
DIN 1053-1:1996-11, Abschn. 9.3 zur 
Steinhöhe (s. Abb. 6.12-6); 

fbz der Rechenwert der Steinzugfestigkeit 
nach Tab. 6.12-6 . 

 
 

 
 

Tab. 6.12-3: Höchstwerte der Zugfestigkeit max fxk2 parallel zur 
Lagerfuge in N/mm² nach DIN 1053-100 

S
te

in
fe

st
ig

ke
its

-
kl

as
se

 

2 4 6 8 12 20 ≥ 28 

m
ax

 f x2
 

0,02 0,04 0,08 0,10 0,20 0,30 0,40 

 

Tab. 6.12-4: Höchstwerte der Schubfestigkeit max fvk im verein-
fachten Verfahren  nach DIN 1053-100 

Steinart max fvk
 a 

Hohlblocksteine 0,012 · fbk 

Hochlochsteine und Steine mit Griff-
löchern oder mit Grifföffnungen 

0,016 · fbk 

Vollsteine ohne Grifflöcher und ohne 
Grifföffnungen 

0,020 · fbk 

a fbk ist der charakteristische Wert der Steindruckfestigkeit (Steinfestigkeits-
klasse). 

 

Tab. 6.12-5: Abgeminderte Haftscherfestigkeit fvk0 in N/mm² 
nach DIN 1053-100 

Mörtelart, 
Mörtel-
gruppe 

NM I NM II 
NM IIa 
LM 21 
LM 36 

NM III
DM NM IIIa

fvk0
 
a
 0,02 0,08 0,18 0,22 0,26 

a Für Mauerwerk mit unvermörtelten Stoßfugen sind die Werte fvk0 zu 
halbieren. Als vermörtelt in diesem Sinn gilt eine Stoßfuge, bei der etwa die 
halbe Wanddicke oder mehr vermörtelt ist. 

Tab. 6.12-6:  Rechenwerte der Steinzugfestigkeit nach Abschn. 
9.9.5.2 der DIN 1053-100:2007-09  

Steinart fbz
 a 

Hohlblocksteine 0,025 · fbk 

Hochlochsteine und Steine mit Griff-
löchern oder mit Grifföffnungen 

0,033 · fbk 

Vollsteine ohne Grifflöcher und ohne 
Grifföffnungen 

0,040 · fbk 

a fbk ist der charakteristische Wert der Steindruckfestigkeit (Steinfestigkeits-
klasse). 

 

Abb. 6.12-6: Definition des Überbindemaßes 
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Schubbeanspruchung 
 
Bei der Schubbeanspruchung wird generell   
zwischen Plattenschub und Scheibenschub   
unterschieden. 
Das Nachweisformat ist für beide Verfahren, das 
vereinfachte und das genauere, gleich. Der   
Unterschied zwischen dem vereinfachten und 
dem genaueren Verfahren besteht in der Be-
rechnung der Schubfestigkeit.  

Dem Nachweis liegt das Schubmodell von 
Mann/Müller [6.12-5] zu Grunde. Es wurde aller-
dings mit Übergang auf das semiprobabilistische 
Sicherheitskonzept auf die Kraftebene umgestellt 
[6.12-2].  

 
Abb. 6.12-7: Plattenbeanspruchung bei einer Kellerwand (aus 
[6.12-4]) 

 
Abb. 6.12-8: Scheibenbeanspruchung  bei einer Aussteifungs-
wand (aus [6.12-4]) 

Nachweisformat 
 
Im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist nachzu-
weisen: 
 

Dabei gilt für Rechteckquerschnitte:  

 
Dabei ist 
VEd der Bemessungswert der Querkraft 
VRd der Bemessungswert des Bauteilwider-

standes bei Querkraftbeanspruchung 
fvd  =fvk/γM der Bemessungswert der 

Schubfestigkeit 
γM Teilsicherheitsbeiwert für Material 
αS  der Schubtragfähigkeitsbeiwert. Für 

den Nachweis von Wandscheiben    
unter Windbeanspruchung gilt 
αS=1,125 ⋅ℓ bzw. αS=1,333 ⋅ℓc, wobei 
der kleinere der beiden werte maßge-
bend ist. In allen anderen αS=⋅ℓ  bzw. 
αS=⋅ℓc 

ℓ Länge der Wand 
ℓc Länge des überdrückten Wandquer-

schnitts  
d  Dicke der Wand 
c  Faktor zur Berücksichtigung der Vertei-

lung der Schubspannungen über den 
Querschnitt. Für hohe Wände hW/ ℓ ≥2 
gilt  

 c= 1,5; für Wände mit hW/ ℓ  ≤1 gilt 
c=1,0; Dazwischen darf linear inter-
poliert werden. hW bedeutet die Ge-
samthöhe, ℓ die Länge der Wand. Bei 
Plattenschub gilt stets c=1,5. 

b b

Q

h

dd

h

Qh/b <_ 1

c = 1,0

(Zwischenwerte dürfen interpoliert werden)

c = 1,5

τ τ

h/b >_ 2

τmax  c = . Q
b . d

τ  c = . Q
b . d

 

 
 

Abb. 6.12-9: Schubspannungsverteilung in der Nachweisfuge bei 
Windscheiben unterschiedlicher Geometrie (aus [6.12-4]) 

RdEd VV ≤  (21)

c
dfV vdSRd ⋅⋅α=  (22)
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Der Schubtragfähigkeitsfaktor wurde erforderlich, 
da durch die Fakturierung der Lasten bei horizon-
taler Beanspruchung das bisherige, bewährte 
Sicherheitsniveau erheblich verschärft wird, ohne 
dass es dafür einen Grund, d.h. konkrete Ver-
sagensfälle oder Sicherheitsunterschreitungen, 
gibt. Der Sachverhalt ist ausführlich in [6.12-6] 
erläutert. Der Schubtragfähigkeitsfaktor ist nur 
anwendbar, wenn mit dem einfachen Ingenieur-
modell einer Kragscheibe im Falle des Nach-
weises einer Wandscheibe gearbeitet wird.  
Bei Plattenschub ist analog zu verfahren, die 
Formeln ergeben sich aus den oben angeführten  
(21) und (22).  
 
Bei Rechteckquerschnitten genügt es, den 
Schubnachweis für die Stelle der maximalen  
 
Schubspannung zu führen. Bei zusammengesetz-
ten Querschnitten ist außerdem der Nachweis am 
Anschnitt der Teilquerschnitte zu erbringen. Zu-
sammengesetzte Querschnitte können nur nach 
dem genaueren Verfahren nachgewiesen werden. 
 
Bestimmung der überdrückten Länge und der 
maßgebenden Normalspannung bei Recht-
eckquerschnitten 
 
Querschnittsbereiche, in denen die Fugen rech-
nerisch klaffen, dürfen nicht beim Schubnachweis 

in Rechnung gestellt werden. Die Länge cl  der 
überdrückten Fläche A darf unter der Annahme, 
dass es sich um einen linear-elastischen Werk-
stoff mit Ausschluss von Zugspannungen handelt, 
bestimmt werden.  
 
Überdrückte Länge beim gerissenem Querschnitt 

unter Ansatz einer linearen Spannungsverteilung 
(dreieckförmig)  

Dabei ist 
e MEd/NEd=max Md/min Nd 

maßgebende Ausmitte der resultieren-
den Normalkraft für die Lastkombi-
nation, die für den Schubnachweis 
maßgebend ist (s. auch Abminder-
ungsfaktor Φ1 beim Nachweis zentri-
scher und exzentrischer Druckbean-
spruchung). 

 
 
 

Mittlere Druckspannung beim ungerissenem 
Querschnitt 

 
Dabei ist 
min Nd der Bemessungswert der Normalkraft 

in der maßgebenden Kombination 
(ständige Lasten mit dem Teilsicher-
heitsbeiwert γG=1,0), 

l  Länge der Windscheibe 
d Dicke der Windscheibe 
 

 

 
Abb. 6.12-10: Überdrückte Fläche und Spannungsverteilung am 
gerissenen Querschnitt einer Windscheibe 

 

Vereinfachtes Verfahren 
 
Für die charakteristische Schubfestigkeit gilt beim 
vereinfachten Verfahren: 
 
 Scheibenschub:  

Der kleinere Wert aus den Gln.(26) und (27) ist 
maßgebend. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= e

2
3c

l
l  (23)

d
Nmin

c

d
Dd ⋅

=σ
l

 (24)

d
Nmin d

Dd ⋅
=σ

l
 (25)

Ddvkovk 4,0ff σ⋅+=  (26)

vkvk fmaxf =  (27)
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 Plattenschub: 

 

Dabei bedeuten: 
fvk0  die abgeminderte Haftscherfestigkeit 

nach Tab. 6.12-5; 
σDd  der Bemessungswert der zugehörigen 

Druckspannung im untersuchten 
Lastfall an der Stelle der maximalen 
Schubspannung. Für Rechteckquer-
schnitte gilt σDd=NEd/A, dabei ist A der 
überdrückte Querschnitt. Im Regelfall 
ist die minimale Einwirkung 
NEd= 1,0·NG maßgebend. 

max fvk Höchstwert der Schubfestigkeit nach 
Tab. 6.12-4, abhängig vom Rissver-
halten.  

 
Genaueres Verfahren 
 
 Scheibenschub 

 
Der kleinere Wert aus den Gln.(26) und (27) ist 
maßgebend.  

 Plattenschub 

 
Dabei ist 
fvk0 die abgeminderte 

Haftscherfestigkenach Tabelle 6.12-5; 
μ der Reibungsbeiwert. Für alle Mörtel-

arten darf μ = 0,6 angenommen     
werden; 

μ  der abgeminderte Reibungsbeiwert. Mit 
der Abminderung wird die Spannungs-
verteilung in der Lagerfuge längs eines 
Steins berücksichtigt. Für alle Mörtel-
gruppen darf μ  = 0,4 angenommen 
werden; 

fbz die Steinzugfestigkeit. Werte in Abhän-
gigkeit von der Steinart sind in Tab. 
6.12-6 angegeben. 

fbk der charakteristische Wert der Stein-
druckfestigkeit (Steinfestigkeitsklasse); 

σ Dd der Bemessungswert der zugehörigen 
Druckspannung an der Stelle der    
maximalen Schubspannung. Für 
Rechteckquerschnitte gilt σ Dd = NEd / A, 
dabei ist A der überdrückte Quer-
schnitt. Im Regelfall ist die minimale 
Einwirkung NEd = 1,0 NG maßgebend. 

 
Bei Rechteckquerschnitten genügt es, den 
Schubnachweis für die Stelle der maximalen 
Schubspannung zu führen.  

In Abb. 6.12-11 wird Gl. im Bereich I (Reibungs-
versagen), Gl. (30) im Bereich II (Steinzugver-
sagen) maßgebend. Bereich III (Schub-Druck-
Versagen) ist in der Regel durch den Biegenach-
weis mit der entsprechenden, maßgebenden 
Lastkombination abgedeckt.  
 
Kellerwände 
 
Bei Kellerwänden darf der genauere Nachweis 
auf Erddruck entfallen, wenn die folgenden Be-
dingungen erfüllt sind (DIN 1053-100:2007-09, 
Abschn. 10): 
 
- Lichte Höhe der Kellerwand hS ≤ 2,6 m, Wand-

dicke d ≥ 240 mm. 
- Die Kellerdecke wirkt als Scheibe und kann die 

aus dem Erddruck entstehenden Kräfte auf-
nehmen. 

- Im Einflussbereich des Erddrucks auf die Kel-
lerwände beträgt die Verkehrslast auf der      
Geländeoberfläche nicht mehr als 5 kN/m2, die 
Geländeoberfläche steigt nicht an, und die 
Anschütthöhe he ist nicht größer als die 
Wandhöhe hS. 

- Eine ausreichende Auflast ist vorhanden, damit 
sich das zugrunde gelegte Bogenmodell auch 
ausbilden kann 

Ddvkovk 6,0ff σ⋅+=  (28)

Ddvkovk ff σ⋅μ+=  (29)

bz

Dd
bzvk f

1f45,0f σ
+⋅⋅=  (30)

Ddvkovk ff σ⋅μ+=  (31)

 

Abb.6.12-11: Bereich der Schubtragfähigkeit bei Scheiben-
schub nach DIN 1053-100:2007-09  

Bereich I         Bereich II        Bereich III 
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d20
hhNN

2
eSe

dlim,,1inf,Ed,1 ⋅
⋅⋅γ

=≥  

- Die Tragkraft der Druckzone des Bogens aus-
reichend ist. 

 
Dabei ist 
N1,Ed,inf der untere Bemessungswert der 

Wandnormalkraft 
N1,Ed,sup der obere Bemessungswert der Wand-

normalkraft 
N1,Rd der Bemessungswert des Tragwider-

stands des Querschnitts 
N1,lim,d der Grenzwert der Normalkraft als 

Voraussetzung für die Gültigkeit des 
Bogenmodells 

hs die lichte Höhe der Kellerwand 
he die Höhe der Anschüttung 
d die Wanddicke. 
 
Bei allen Wänden, die Erddruck ausgesetzt sind, 
soll eine Querschnittsabdichtung gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit aus besandeter Pappe oder 
aus Material mit entsprechendem Reibungsver-
halten bestehen. 
In die Herleitungen von Mann/Bernhardt (s. [6.12-
1] u. Vassilev/Jäger [6.12-7]), ist der aktive 
Erddruck eingegangen. Das setzt voraus, dass 
nicht mit schwerem Verdichtungsgerät (vgl. 
Graubner/Spengler [6.12-9]) gearbeitet wird, da 
sich ansonsten ein Verdichtungserddruck einstellt, 
der größer ist als der aktive (vgl. Broms [6.12-8]). 
Der Nachweis geht davon aus, dass die Keller-
wand nicht überdimensioniert ist, damit sie die für 
die Einstellung des aktiven Erddrucks notwendige 
Verformung im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
mitmacht. Genau genommen handelt es sich bei 
dem System Kellerwand – Boden um ein selbst-
regulierendes. Mit zunehmender Verformung baut 
sich der Erddruck ab. 

 

h e
 

qk ≤ 5 kN/m2 

d 

h S
 

N1,Ed 

h e
/2

 

No,Ed 

 
Abb. 6.12-12: Lastannahmen und Eingangswerte für den verein-
fachten Kellerwandnachweis 

Anstelle der Gln. (29) und (33) darf nachgewiesen 
werden, dass der jeweils maßgebende Bemes-
sungswert der Wandnormalkraft No,Ed je Einheit 
der Wandlänge infolge ständiger Einwirkungen 
unterhalb der Kellerdecke innerhalb folgender 
Grenzen liegt: 

 

 
mit min No, limd, nach Tab. 6.12-7. 

 

 

(32)   

   df33,0NN dRd,1sup,Ed,1 ⋅⋅=≥  (33)

dlim,,oinf Ed, o, NN ≥  (34)

df33,0NN dd,Rd,oEd,supo, ⋅⋅=≥  (35)

Tab. 6.12-7: No,lim,d für Kellerwände ohne rechnerischen Nach-
weis nach DIN 1053-100 

Wanddicke 
d 
mm 

No, lim,d in kN/m 

bei einer Höhe der Anschüttung he von 

1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 

240 6 20 45 75 

300 3 15 30 50 

365 0 10 25 40 

490 0 5 15 30 

Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren. 
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Ist die dem Erddruck ausgesetzte Kellerwand 
durch Querwände oder statisch nachgewiesene 
Bauteile im Abstand b ausgesteift, so dass eine 
zweiachsige Lastabtragung in der Wand statt-
finden kann, dürfen die unteren Grenzwerte No, 
lim,d und N1, lim,d wie folgt abgemindert werden: 

Für 

Zwischenwerte sind geradlinig einzuschalten. 

Die Gln. (29) bis (37) setzen rechnerisch klaffende 
Fugen voraus. 
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